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Erwägungen

E. 1
Juli 2019 stehen die Parteien vor Vorinstanz im Scheidungsprozess, dem ein
Eheschutzverfahren vorangegangen ist (Urk. 2/1; Urk. 2/6/1-60). Im Rahmen des
Eheschutzverfahrens hatten die Parteien sich insbesondere darauf geeinigt, dass der
Gesuchsgegner, Erstberufungsbeklagter und Zweitberufungskläger (fortan Gesuchsgegner)
ab 1. Januar 2018 Kinderunterhaltsbeiträge für D._____ und E._____ von je Fr. 600.– bzw.
für F._____ von Fr. 3'300.– (davon Fr. 2'700.– als Betreuungsunterhalt) zuzüglich
gesetzliche und vertragliche Kinder-, Ausbildungs- und Familienzulagen (von dazumals
total Fr. 850.–) und persönliche Unterhalts- beiträge von Fr. 850.– für die Gesuchstellerin,
Erstberufungsklägerin und Zweitbe- rufungsbeklagte (fortan Gesuchstellerin) bezahlt, was
vom Eheschutzrichter mit Verfügung vom 14. Mai 2018 vorgemerkt und mit Bezug auf die
Kinderbelange genehmigt wurde (Urk. 2/6/56 Dispositiv-Ziffern 4.5 bis 4.7 = Urk. 49/37/12
Dispo- sitiv-Ziffern 4.5 bis 4.7). Ein am 4. Juli 2019 im Rahmen des zwischen Parteien vor
Vorinstanz hängigen Scheidungsverfahrens gestelltes Gesuch um Erlass von vorsorglichen
Massnahmen im Sinne der Abänderung des Eheschutzurteils vom 14. Mai 2018 (Urk. 2/12)
zog der Gesuchsgegner mit Schreiben vom 30. September 2019 zurück, ausgenommen
seinen Antrag um Errichtung einer Besuchs- und Erziehungsbeistandschaft (Urk. 2/53). Mit
Eingabe vom 1. Oktober 2019 reichte der Gesuchsgegner erneut ein Abänderungsgesuch
ein (Urk. 2/54), über das die Vorinstanz mit Verfügung vom 7. April 2020 entschied (Urk.
2/117). Eine vom Gesuchsgegner dagegen erhobene Berufung wies die Kammer mit Ur- teil
vom 16. Juli 2020 ab (Urk. 2/129; Geschäfts-Nr. LY200023-O). Auf die vom
Gesuchsgegner dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesgericht am 23. November
2020 nicht ein (Urk. 2/186).

E. 1.2
Mit Eingabe vom 7. Juni 2021 stellte der Gesuchsgegner im Rahmen des zwischen den
Parteien vor Vorinstanz hängigen Scheidungsverfahrens wiederum ein Gesuch um
Abänderung der Kinder- und Ehegattenunterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv-Ziffern 4.5 bis
4.7 des Eheschutzurteils vom 14. Mai 2018 (Urk. 2/216). Nach diversen Schriftenwechseln
(vgl. Urk. 2/227; Urk. 2/261; Urk. 2/270; Urk. 2/271; Urk. 2/290 und Urk. 2/294) fand am
11. Juli 2022 die Verhandlung be- treffend vorsorgliche Massnahmen statt. Anlässlich
dieser Verhandlung beantrag- te die Gesuchstellerin widerklageweise, die Arbeitgeberin des
Gesuchsgegners
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gemäss Eheschutzurteil vom 14. Mai 2018 im Betrag von Fr. 6'150.– direkt an sie zu
überweisen (Geschäfts-Nr. FE190103-E, Prot. S. 150; Urk. 2/333 = Urk. 1). Die Vorinstanz
eröffnete den Parteien anlässlich dieser Verhandlung betreffend vor- sorgliche Massnahmen
vom 11. Juli 2022, dass auf die Widerklage der Gesuch- stellerin nicht eingetreten werde,



da die Widerklage spätestens mit der Klageant- wort zu erfolgen habe, woraufhin die
Gesuchstellerin beantragte, den Antrag auf Schuldneranweisung in einem separaten
Verfahren zu bearbeiten. Die Vorinstanz teilte den Parteien noch anlässlich der
Verhandlung betreffend vorsorgliche Mas- snahmen vom 11. Juli 2022 mit, dass ein neues
Verfahren eröffnet und der Antrag auf Schuldneranweisung entsprechend in einem
separaten Verfahren geführt werde (Geschäfts-Nr. FE190103-E, Prot. S. 156). Mit
Verfügung vom 11. Juli 2022 wies die Vorinstanz das Gesuch des Gesuchsgegners vom 7.
Juni 2021 um Abänderung der Dispositiv-Ziffern 4.5. bis 4.7 des Eheschutzurteils vom 14.
Mai 2018 vollumfänglich ab (Urk. 2/340). Der vom Gesuchsgegner hiergegen bei der
Kammer erhobenen Berufung war kein Erfolg beschieden (Urk. 2/386; Geschäfts- Nr.
LY220046-O). Die vom Gesuchsgegner gegen dieses Urteil der Kammer vom 27. März
2023 erhobene Beschwerde ist derzeit beim Bundesgericht hängig.

E. 1.3
Mit Verfügung vom 13. Juli 2022 setzte die Vorinstanz im dem vorliegenden
Berufungsverfahren zugrunde liegenden separaten Verfahren mit der Geschäfts- Nr.
EF220004-E dem Gesuchsgegner Frist zur Stellungnahme zum Begehren auf
Schuldneranweisung an (Urk. 3). Diese Stellungnahme erfolgte am 10. August 2022 (Urk.
9). Weitere Eingaben der Parteien datieren vom 23. August 2022 (Urk. 13), vom 15.
September 2022 (Urk. 15), vom 19. September 2022 (Urk. 18) und vom 29. September
2022 (Urk. 22). Mit eingangs wiedergegebenem Urteil vom 21. November 2022 kam die
Vorinstanz dem Begehren der Gesuchstellerin um Schuldneranweisung nach (Urk. 27 =
Urk. 34).

E. 2
Dagegen erhoben sowohl die Gesuchstellerin als auch der Gesuchsgegner fristgerecht
Berufung mit den eingangs wiedergegebenen Anträgen (Urk. 33 S. 2; Urk. 49/33 S. 2 f.).
Der mit Verfügung vom 6. Januar 2023 (Urk. 49/39) vom Ge- suchsgegner einverlangte
Kostenvorschuss von Fr. 1'000.– wurde innert Frist ge-
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fungsantwort datieren vom 30. März 2023 (Urk. 47; Urk. 49/49). Mit Beschluss vom 6.
April 2023 (Urk. 50) wurde die Zweitberufung (Geschäfts-Nr. LD220008-O) des
Gesuchsgegners mit dem vorliegenden Berufungsverfahren vereinigt und als dadurch
erledigt abgeschrieben. Gleichzeitig wurden die Erst- sowie die Zweitbe- rufungsantwort
der jeweiligen Gegenpartei zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 50). Die Parteien reichten in
der Folge je eine weitere Eingabe (Urk. 51; Urk. 57) ins Recht, welche jeweils der
Gegenseite zur Kenntnisnahme zugestellt wurde (vgl. Urk. 51; Urk. 57).

E. 2.1
In der Tat wurde die von der Gesuchstellerin begehrte Schuldneranweisung vom
Einzelgericht im summarischen Verfahren in einem separat angelegten Ver- fahren beurteilt
(Geschäfts-Nr. EF220004-E). Die Vorinstanz erachtete sich als sachlich zuständig, da die
Gesuchstellerin ihr Begehren um Schuldneranweisung auf Art. 177 und Art. 291 ZGB
gestützt, womit sie eine Zwangsvollstreckungs- massnahme sui generis beantragt habe. Mit
Art. 302 Abs. 1 lit. c ZPO, so die Vorinstanz, liege ein nach Art. 248 lit. a ZPO vom Gesetz
bestimmter Fall vor,
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24 lit. d GOG; Urk. 34 E. 2a).

E. 2.2
Wird ein Scheidungsverfahren anhängig gemacht, geht die Kompetenz zur Anordnung von
Eheschutzmassnahmen in Form von vorsorglichen Massnahmen auf den Scheidungsrichter
über. Dies entspricht einer allgemeinen Regel im Zivil- prozess, wonach ab
Rechtshängigkeit des Hauptprozesses das mit der Hauptsa- che befasste Gericht auch für
den einstweiligen Rechtsschutz zuständig wird. Hie- rauf beruft sich die Gesuchstellerin,
indem sie geltend macht, über den als Ge- such um Erlass von vorsorglichen Massnahmen
gestellten Antrag auf Schuld- neranweisung dürfe, sofern und solange ein
Scheidungsverfahren hängig sei, nur das Scheidungsgericht befinden (Urk. 33 S. 5 f.). Der
Gesuchsgegner stellt sich demgegenüber in seiner Erstberufungsantwort auf den
Standpunkt, dass die Vo- rinstanz das Schuldneranweisungsverfahren korrekterweise in
einem (separaten) Vollstreckungsverfahren geführt habe (Urk. 47 S. 3 f.). Es gilt daher in
der Folge zu prüfen, ob die Zuständigkeit des Scheidungsrichters für vorsorgliche Mass-
nahmen im Sinne von Art. 276 ZPO für ein selbständiges Anweisungsverfahren am selben
Gerichtsstand Raum lässt.

E. 2.3
Die II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich hat sich mit dieser Frage unter
Geltung des kantonalzürcherischen Prozessrechts mit Blick auf die Anweisung bezüglich
Kinderunterhaltsbeiträgen nach Art. 291 ZGB eingehend auseinandergesetzt (ZR 108/2009
Nr. 58). Sie ist zum Schluss gekommen, dass während laufendem Scheidungsverfahren
ausschliesslich das mit der Scheidung befasste Gericht für eine Schuldneranweisung
zuständig sei. Zur Begründung er- wog sie, dass die Überlegungen, die der Zuständigkeit
des Scheidungsrichters für vorsorgliche Massnahmen zu Grunde liegen, auch auf die
Anweisung zutreffen würden. So sei der um Anweisung ersuchende Unterhaltsgläubiger auf
einen ra- schen Entscheid angewiesen. Die Anweisung sei gerade geschaffen worden, weil
die Durchsetzung auf dem Weg der Schuldbetreibung für Unterhaltsbeiträge oft zu
langwierig sei. Überdies könne sich der Unterhaltsschuldner gegen die Anwei- sung
bezüglich rechtskräftig festgelegter Unterhaltsbeiträge mit dem Argument zur Wehr setzen,
die Unterhaltsbeiträge seien zufolge veränderter Verhältnisse zu
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änderung der Unterhaltspflicht habe im Falle eines hängigen Scheidungsverfah- rens
zwingend der Scheidungsrichter zu befinden. Der mit der Schuldneranwei- sung betraute
Summarrichter müsste entsprechend den Abänderungsentscheid des Scheidungsrichters
abwarten oder der Scheidungsrichter müsste die vom Summarrichter erst gerade
angeordnete Anweisung wieder aufheben, falls er die Abänderungsklage gutheisse. Beide
Vorgehensweisen würden sich als umständ- lich erweisen. Der Scheidungsrichter hingegen
könne sich gleichzeitig mit der Anweisung an den Schuldner und der widerklageweise
verlangten Anpassung der Unterhaltspflicht an veränderte Verhältnisse befassen, was
rascher klare Verhält- nisse schaffe. Hinzu komme, dass sich das Verfahren betreffend
Schuldneran- weisung deutlich von einem Zwangsvollstreckungsverfahren wie dem
Rechtsöff- nungsverfahren unterscheide. Das Gericht könne sich nämlich nicht auf eine for-
male Prüfung von Voraussetzungen der Vollstreckbarkeit eines Entscheides be- schränken,
sondern habe sich mit den finanziellen Verhältnissen der Parteien zu befassen. Es sei



nämlich zu untersuchen, inwiefern durch eine Schuldneranwei- sung in das
Existenzminimum des Unterhaltsschuldners eingegriffen werden dür- fe (BGer 5P.85/2006
vom 5. April 2006; BGE 110 II 9 Erw. 4b). Die sich im Ver- fahren betreffend
Schuldneranweisung stellenden Fragen stünden damit dem Gegenstand des
Scheidungsverfahrens weit näher, spielten doch die finanziellen Verhältnisse der Parteien
auch dort eine wichtige Rolle. Schliesslich schaffe eine parallele Zuständigkeit des
Summarrichters und des Scheidungsrichters für die in einem Anweisungsverfahren
unterlegene Partei den Anreiz, bei sich bietender Gelegenheit den anderen Richter mit der
Sache zu befassen. Auch bei relativ un- bedeutenden Noven, die von ein und demselben
Richter keinen günstigeren Ent- scheid erwarten liessen, könnte der zweite der beiden
parallel zuständigen Rich- ter die Sache von Grund auf anders einschätzen. Dies sei nicht
im Sinne des ra- schen und wirksamen Rechtsschutzes. Aus all diesen Gründen sei davon
auszu- gehen, dass mit vorsorglichen Massnahmen im Sinne von Art. 137 Abs. 2 ZGB
(heute Art. 276 Abs. 1 ZPO) i.V.m. Art. 172 ff. ZGB auch die Anweisung an den Schuldner
gemeint sei und eine ausschliessliche Zuständigkeit des Scheidungs- richters bestehe.
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E. 2.4
Art. 137 Abs. 2 ZGB wurde mit Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilpro- zessordnung
aufgehoben und durch den inhaltlich gleichlautenden Art. 276 Abs. 1 und 3 ZPO ersetzt.
Auf die in ZR 108/2009 Nr. 58 gemachten Erwägungen kann daher – entgegen der
Auffassung des Gesuchsgegners in der Erstberufungsant- wort (Urk. 47 S. 4) – wie von der
Kammer in ihrem Entscheid vom 4. Dezember 2014 bereits ausdrücklich festgehalten auch
unter Geltung der eidgenössischen Zivilprozessordnung verwiesen werden. Eine parallele
Zuständigkeit des Schei- dungsrichters und des Einzelgerichts im summarischen Verfahren
für die Anord- nung einer Schuldneranweisung bei hängigem Scheidungsverfahren ist
demnach auszuschliessen (OGer ZH LD140006 vom 04.12.2014, E. C.5). Die Beurteilung
der von der Gesuchstellerin begehrten Schuldneranweisung hätte folglich als vor- sorgliche
Massnahme im hängigen Scheidungsprozess erfolgen müssen. Der vom Scheidungsgericht
eigenmächtig vorgenommene Verfahrenswechsel war unzulässig. Bei dieser Ausgangslage
ist entsprechend dem Eventualantrag der Gesuchstellerin in ihrer Erstberufung das
angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung im Rahmen
vorsorglicher Massnahmen im hängigen Scheidungsverfahren an die Vorinstanz
zurückzuweisen. C. Zweitberufung Mit Blick auf die Rückweisung der Sache zur
Neubeurteilung durch die Vor- instanz als vorsorgliche Massnahme im Scheidungsprozess
erübrigen sich Aus- führungen zu den materiellen Beanstandungen des Gesuchsgegners am
vor- instanzlichen Entscheid vom 21. November 2022 im Rahmen seiner Zweitberu- fung
(Urk. 49/33 S. 4 ff.). D. Kosten- und Entschädigungsfolgen Bei diesem Ausgang ist für das
(vereinigte) Berufungsverfahren lediglich eine Entscheidgebühr festzulegen. Sie ist in
Anwendung von § 4 Abs. 1 bis 3, § 8 Abs. 1 sowie § 12 Abs. 1 und 2 der
Gebührenverordnung des Obergerichtes des Kan- tons Zürich vom 8. September 2010
(GebV OG) auf Fr. 1'000.– festzusetzen. Die Regelung der Prozesskosten des vorliegenden
(vereinigten) Berufungsverfahrens ist dem neuen Entscheid der Vorinstanz vorzubehalten
(Art. 104 Abs. 4 ZPO).
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der Höhe von Fr. 1'000.– geleistet hat (Urk. 49/44). E. Unentgeltliche Rechtspflege 1. Die
Gesuchstellerin ersucht im Berufungsverfahren um Gewährung der un- entgeltlichen



Rechtspflege (Urk. 33 S. 2; Urk. 49/49 S. 2). Sie trägt vor, die Vor- instanz habe im
zwischen den Parteien hängigen Scheidungsverfahren mit Verfü- gung vom 15. August
2022 ihr Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Rechtsverbeiständung gutgeheissen,
dies nach zwei abschlägigen Entscheiden und drei Jahren Verfahrensdauer mit
aussergewöhnlich hohem Aufwand, was zwangsläufig zu hohen anwaltlichen Ausständen
geführt habe. Erst das dritte Ge- such sei gutgeheissen worden, nachdem die Vorinstanz
erkannt habe, dass sie mittellos und eine Erhöhung der Hypothek aufgrund der
Weigerungshaltung des Gesuchsgegners nicht durchführbar sei. Sie habe auch die von der
Vorinstanz ge- forderte Abtretungserklärung geleistet. Sie, die Gesuchstellerin, sei
unverändert nicht erwerbstätig. Zwar hätte sie gestützt auf das Eheschutzurteil vom 14. Mai
2018 und unter Berücksichtigung der leicht höheren Bonuszahlung derzeit An- spruch auf
Unterhaltsbeiträge von monatlich Fr. 5'435.85 (ohne Familienzulagen), indessen habe der
Gesuchsgegner die Zahlungen ab Juli 2022 eigenmächtig auf Fr. 3'000.– bzw. ab Oktober
2022 auf Fr. 2'800.– reduziert. Die Schuldneranwei- sung sei zwischenzeitlich von der
Vorinstanz zwar gutgeheissen worden, sei aber noch nicht vollstreckbar. Über
nennenswertes bewegliches Vermögen verfüge sie nicht. Ihr liquides Vermögen belaufe
sich noch auf rund Fr. 1'389.97 und sie sei aufgrund des Prozesses in hohe Schulden
geraten, allein die offenen Anwaltskos- ten beliefen sich auf mehrere Fr. 10'000.–. Auf das
3a-Säulenguthaben und das Freizügigkeitskonto habe sie keinen Zugriff. Sie habe bei der
C._____ eine Anfra- ge betreffend Erhöhung der Hypothek gemacht. Diese habe ihr mit
Schreiben vom 9. Mai 2022 mitgeteilt, dass die Erhöhung der Hypothek um Fr. 50'000.–
möglich wäre, unter der Voraussetzung, dass der Gesuchsgegner dazu schriftlich seine
Zustimmung erteile. Wie aus dem Schreiben des Gesuchsgegners vom 19. Mai 2022
hervorgehe, würde er der Erhöhung der Hypothek nur zustimmen, wenn die Liegenschaft
während des hängigen Scheidungsverfahrens verkauft und

- 15 - sie ihre güterrechtlichen Anträge im Hauptverfahren anpassen würde. Auf die ge-
stellten Bedingungen habe sie nicht eingehen können, abgesehen davon, dass güterrechtlich
im Hauptverfahren die Parteivorträge schon längst abgeschlossen seien. Damit sei der
Nachweis erbracht, dass sie die Hypothek nicht einseitig, oh- ne Zustimmung des
Gesuchsgegners, erhöhen könne und er diese Zustimmung nicht erteile (Urk. 33 S. 8 ff.). 2.
Mit der vorinstanzlichen Verfügung vom 15. August 2022 im zwischen den Parteien
hängigen Scheidungsverfahren (Urk. 2/341 S. 4 f. = Urk. 49/51/15 S. 4 f. = Urk. 65/1 S. 4
f.) sowie mit dem Entscheid der Kammer vom 27. März 2023 (Geschäfts-Nr. LY220046-O,
E. IV.2.3) ist davon auszugehen, dass die Gesuch- stellerin mit dem aktuellen Überschuss
von monatlich Fr. 700.– nicht in der Lage ist, die angefallenen Anwaltskosten zu tragen.
Dies würde bedingen, dass der Gesuchsgegner seiner Unterhaltspflicht regelmässig
vollumfänglich nachkommt bzw. die Schuldneranweisung in vollem Umfange gutgeheissen
würde. Der Ge- suchsgegner räumt jedoch explizit ein, dass er die Unterhaltsbeiträge ab Juli
2022 auf Fr. 3'000.–, ab Oktober 2022 auf Fr. 2'800.– und ab Januar 2023 auf Fr. 2'385.–
reduziert hat (Urk. 49/33 S. 20 f.; Urk. 47 S. 6). Die Gesuchstellerin wird denn auch seit 1.
Januar 2023 von der Sozialhilfe unterstützt (vgl. Urk. 49/49 S. 17; Urk. 49/51/17). Im
Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege gilt der Effektivi- tätsgrundsatz. Die
Gesuchstellerin verfügt über kein Erwerbseinkommen (Urk. 33 S. 9; vgl. auch Urk.
49/51/18). Belegt ist ferner, dass für die Gesuchstellerin eine Aufstockung der Hypothek
nicht möglich ist (Urk. 2/334/99-100 = Urk. 65/2-3; vgl. auch Urk. 2/341 S. 5 f.). Sie ist
deshalb als prozessual mittellos im Sinne von Art. 117 lit. a ZPO zu bezeichnen. Ihre
Rechtsbegehren im Berufungsverfahren können weiter nicht als aussichtslos bezeichnet



werden (Art. 117 lit. b ZPO). Zu- dem war sie als rechtsunkundige Partei zur gehörigen
Führung des Prozesses auf eine Rechtsverbeiständung angewiesen. Damit sind die
Voraussetzungen für die unentgeltliche Rechtspflege erfüllt und der Gesuchstellerin ist für
das (vereinigte) Berufungsverfahren die von ihr beantragte Rechtsvertretung beizugeben.
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Berufungsverfahren die unent- geltliche Rechtspflege bewilligt und in der Person von
Rechtsanwältin lic. iur. X._____ eine unentgeltliche Rechtsbeiständin bestellt. 2. Das Urteil
des Einzelgerichts im summarischen Verfahren am Bezirksgericht Hinwil vom 21.
November 2022 wird aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Rahmen
vorsorglicher Massnahmen im Scheidungspro- zess an die Vorinstanz zurückgewiesen.

E. 3
Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'000.– festgesetzt.

E. 4
Es wird vorgemerkt, dass der Gesuchsgegner für die Gerichtskosten des
Berufungsverfahrens einen Kostenvorschuss von Fr. 1'000.– geleistet hat.

E. 5
Die Regelung der Prozesskosten des vorliegenden Berufungsverfahrens wird dem neuen
Entscheid der Vorinstanz vorbehalten.
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E. 6
Schriftliche Mitteilung an − die Parteien, − die Vorinstanz, − die Obergerichtskasse, je
gegen Empfangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die
erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.

E. 7
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der
Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff.
(Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in
Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein
Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG. Es handelt sich um eine
vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert übersteigt Fr. 30'000.–. Die
Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des
Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG. Zürich, 28. August 2023 Obergericht des Kantons
Zürich I. Zivilkammer Die Gerichtsschreiberin: lic. iur. M. Reuss Valentini versandt am: jo
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